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Seit Herbst 2013 sitzen Cornelius Gur-
litt und sein Vater gewissermaßen auf
der Anklagebank. Im Focus vom 4. No-

vember 2013 wurde behauptet, die Geschichte je-
des einzelnen Artefakts des Gurlitt’schen „Nazi-
Schatzes“ sei „mit Leid verbunden und einem Un-
recht, das in Zahlen nicht zu wiegen ist“. Zudem
wurde Cornelius Gurlitt nicht nur als hinfälliger
Messie dargestellt, sondern auch als straffälliger
Delinquent. Ein bekannter Berliner Rechtsanwalt
schlug öffentlich vor, Gurlitt solle die Sammlung
als Gegenleistung für Straffreiheit an den Staat
übertragen. Die Diskussion in der Sache Gurlitt ist
seither von einer Mischung aus Empörung und
Unschlüssigkeit geprägt. Ohne Ergebnis geblieben
ist bisher der Auftrag des Bundesrats an die Bun-
desregierung, eine Änderung der Rechtslage zu
prüfen, ebenso die bayerische Initiative für eine
Änderung des Verjährungsrechts. Das Regensbur-
ger Institut für Kunstgeschichte und die dortige
Fakultät für Rechtswissenschaft haben in ihrem
Symposium zu diesem Thema am 22. Mai 2015 die
richtigen Fragen gestellt und die richtigen Refe-
renten eingeladen, um ein besseres Verständnis
für und klarere Urteile über den Charakter der
Sammlung Gurlitt zu gewinnen. 

Zu Beginn klärte der Kunsthistoriker Chris-
toph Zuschlag (Koblenz-Landau) über immer wie-
der in changierenden Bedeutungen verwendete
Begriffe wie „entartete Kunst“ und „Raubkunst“

auf. Er berichtete, dass sich unter den 1280 Wer-
ken, die man der Sammlung von Cornelius Gurlitt
zuordnet, 310 befinden, bei denen man ausschlie-
ßen kann, dass sie einer dieser Kategorien angehö-
ren. Das sind etwa Werke, von denen man weiß,
dass sie schon lange vor der NS-Zeit Eigentum der
Künstler-, Sammler- und Kunsthändlerfamilie
Gurlitt waren. 380 Werke gehören in die Kategorie
„entartete Kunst“. Das sind Kunstwerke, die in
erster Linie das Reichspropagandaministerium
aus deutschen staatlichen Museen hat entfernen
lassen. Hildebrand Gurlitt, der Vater von Corneli-
us, hatte in seiner Funktion als mit der „Verwer-
tung“ von beschlagnahmter Kunst beauftragter
Kunsthändler (neben Bernhard A. Böhmer, Karl
Buchholz und Ferdinand Möller) viele dieser Wer-
ke vom Deutschen Reich übernommen und meist
verkauft, eine ganze Reihe aber auch behalten.

Diejenige Kategorie in der Sammlung, die
für die meisten Missverständnisse sorgte, bilden
590 Werke, die „möglicherweise“ als Raubkunst
einzustufen sind. Sie sind als Fundmeldungen in
der Datenbank www.lostart.de aufgeführt. Als
Raubkunst bezeichnet man Werke, deren Verlust
durch NS-Verfolgung verursacht wurde. Die ge-
nannten 590 Werke fallen aber keineswegs alle
unter diese Kategorie. Es besteht auch nicht bei al-
len überhaupt ein konkreter Anhaltspunkt, dass
es sich um Raubkunst handeln könnte. Es kann
nur nicht sicher ausgeschlossen werden, dass es
Raubkunst ist. Nur in wenigen Fällen weiß man
mehr. Kürzlich restituierte der für den Gurlitt-
Nachlass eingesetzte Pfleger zwei Werke, die als
Raubkunst identifiziert worden waren, nämlich
einen Matisse und einen Liebermann. Den Matis-
se hatte Gurlitt 1953 gekauft, den Liebermann
vermutlich 1950. Für eine Spitzweg-Zeichnung,
die Gurlitt 1940 erworben hatte, stellte die Gur-
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litt-Taskforce fest, dass sie unter die Kategorie
Raubkunst fällt. Auch bei einer Gouache von Max
Beckmann, die 2011 im Einvernehmen zwischen
den ehemaligen jüdischen Eigentümern und Cor-
nelius Gurlitt versteigert wurde, handelte es sich
wohl um Raubkunst.

DAS WIEDERGUTMACHUNGSRECHT
Rechtsanwalt Louis-Gabriel Rönsberg (München)
berichtete über die anwaltliche Tätigkeit im Be-
reich der Raubkunst. Er vertritt eine Cousine von
Cornelius Gurlitt, die mit seiner Hilfe dessen Tes-
tament zugunsten des Kunstmuseums in Bern an-
gefochten hat. Im Allgemeinen gebe es kaum
Raubkunstfälle, bei denen der Geschädigte Rück-
gabe- oder Entschädigungsansprüche gerichtlich
durchsetzen könne. Allerdings sei die außerge-
richtliche Praxis in Deutschland durch die Wa-
shingtoner Prinzipien geprägt, die 1998 auf einer
Konferenz mit Vertretern von 44 Staaten beschlos-
sen worden waren. Diese Staaten appellierten an
diejenigen, die Raubkunst besitzen, „gerechte und
faire“ Lösungen für solche Werke zu suchen. Ver-
treter von Bund, Ländern und Kommunen haben
in der Folge Erklärungen zur Umsetzung dieses
Appells abgegeben. Darin haben sie sich politisch
verpflichtet, Raubkunst aus staatlichen Museen
grundsätzlich zu restituieren. Eine entsprechende
Selbstverpflichtung durch Private gibt es nur in
wenigen Ausnahmefällen, zum Beispiel in Sachen
Gurlitt. Unter anderem in solchen Fällen kommt
es zu Einigungen zwischen den Nachfolgern derer,
die in der NS-Zeit ihr Eigentum an Kunstwerken
verloren hatten, und den Nachfolgern derer, die
sie erworben haben. Der Inhalt solcher Einigun-
gen hänge von vielen Faktoren ab, so Rönsberg, vor
allem von der Verlustsituation. An dem einen En-
de des Spektrums stehe die Entziehung durch Ge-
stapo-Beschlagnahmung im Zuge einer Deportati-
on, am anderen der Verkauf von Fluchtgut im si-
cheren Ausland, um dort den Lebensunterhalt zu
bestreiten. Das Schicksal eines Werks zu erfor-
schen, sei sehr aufwendig und Wissenslücken un-
vermeidbar. 

Meike Hoffmann, Kunsthistorikerin an der FU
Berlin, forscht seit vielen Jahren zu „entarteter

Kunst“, weshalb sie 2012 von der Staatsanwalt-
schaft Augsburg mit der Provenienzforschung zur
Sammlung Gurlitt betraut wurde, bevor jemand
aus einer bayerischen Behörde den „Schwabinger
Kunstfund“ im Herbst 2013 an den Focus „durch-
stach“. Hoffmann schilderte die Entwicklung der
Beziehungen von Hildebrand Gurlitt zu avantgar-
distischen Künstlern und Museumsleuten, seine
Tätigkeit als Museumsleiter in Zwickau und Ham-
burg und seine jeweilige Vertreibung von diesen
Posten aus politischen und „rassischen“ Gründen
(er war „Vierteljude“ bzw. „Mischling 2. Grades“).
Gurlitt, der wegen dieser Herkunft (zunächst) nur
noch als Kunsthändler arbeiten durfte, weil er in
der Lage war, Devisen zu beschaffen, übernahm
vom Reichspropagandaministerium ab 1939 einige
wenige Werke, die er in die Schweiz verkaufte. In
der Folge verkaufte Gurlitt viele weitere Werke
ins In- und Ausland. Nach dem Herbst 2013 hatte
es öffentliche Spekulationen darüber gegeben, ob
Hildebrand Gurlitt die Kunstwerke, die er vom
Propagandaministerium übernommen hatte, nicht
bezahlt habe. Für den damit einhergehenden Un-
terschlagungsvorwurf hat Hoffmann jedoch keine
Anhaltspunkte gefunden. 

Eine ganze Reihe von Erwerbungen sei gut do-
kumentiert; in diesen Fällen habe Gurlitt die Wer-
ke nicht als Kommissionsware, sondern als Eigen-
tum in seinen Besitz gebracht. Während des Krie-
ges kaufte er Kunst für zahlreiche deutsche Mu-
seen, ab 1943 auch für den Sonderauftrag Linz, al-
so gewissermaßen die Sammlung Hitlers. Die Ver-
käufer saßen vorwiegend in Paris und den Nieder-
landen. Rund 80% der in Paris beschafften Werke,
so Hoffmann, stammten von dem Kunsthändler
Theo Hermssen. Zu den Fragen, ob Gurlitt auf sei-
ne Käufer Zwang ausgeübt, Rechnungen nicht be-
zahlt oder unmittelbar von NS-Verfolgten gekauft
hat, äußerte sich Hoffmann nicht. Um eine Vor-
stellung von der Anzahl der Werke, bei denen ein
Raubkunstverdacht besteht, zu gewinnen, wäre es
von Interesse zu wissen, bei wievielen hiervon frü-
her NS-verfolgte Familien Wiedergutmachungs-
interessen angemeldet haben. Eine entsprechen-
de Frage mochte Hoffmann nicht beantworten.
Der Vermutung, dass sich nur bei einer Minder-
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heit der ursprünglich 590 Werke überhaupt ein
Raubkunstverdacht ergeben werde, widersprach
sie nicht. 

Sehr entschieden trat Johannes Wasmuth,
München, Lektoratsleiter des Beck-Verlags und
seit Jahrzehnten im Bereich der „Wiedergutma-
chung“ tätiger Rechtsanwalt, auf. Sein Ausgangs-
punkt ist: Normales Zivilrecht sei vollständig von
besonderen Wiedergutmachungsgesetzen ver-
drängt. Außerdem sei Zivilrecht zur Lösung der
Problematik auch deshalb ungeeignet, weil es häu-
fig zu zufälligen Ergebnissen führe. Auch aus Wie-
dergutmachungsgesetzen ergäben sich jedoch kei-
ne Ansprüche auf Raubkunst, denn alle Fristen
aus dem Wiedergutmachungsrecht seien längst
verstrichen. Die von Bayern geforderte Verände-
rung der Verjährungsregelungen im Zivilrecht ha-
be u. a. aus diesem Grund keinen Zweck. Bei sei-
nem Überblick über das Wiedergutmachungs-
recht seit 1946 betonte er, dass der Umgang des
Staates mit „entarteter Kunst“ in der NS-Zeit zwar
Unrecht gewesen sei, dessen Opfer aber keine NS-
Verfolgten gewesen seien (möglicherweise abgese-
hen von einigen privaten Leihgebern). Er spricht
daher von „objektbezogenem“ Unrecht, im Ge-
gensatz zu „verfolgungsbedingtem Unrecht“. Be-
sonders aus diesem Grund habe es nach dem Krieg
keine Rückabwicklung solcher Vermögensver-
schiebungen gegeben. 

Nach Wasmuths Auffassung seien praktisch
alle Fälle von Kunsterwerb durch Deutsche im be-
setzten Ausland Unrecht gewesen, allerdings auch
in diesem Falle „nur“ objektbezogenes Unrecht,
das typischerweise nichts mit NS-Verfolgung zu
tun hatte. Das Opfer dieser Kunstkäufe sei gewis-
sermaßen die jeweilige Zentralbank des besetzten
Landes. Sie sei gezwungen gewesen, den deut-
schen Behörden zu besonders günstigen Wechsel-
kursen z. B. französische Francs zu verschaffen.
Damit konnten dann etwa deutsche Kunsthändler
die Kaufpreisforderungen von Pariser Kunsthänd-
lern bezahlen. Die Reichsbank zahlte diese Devi-
sen in großem Umfang nicht zurück. So habe also
die Zentralbank des besetzten Landes die deut-
schen Kunstkäufe (und alle anderen Importe
Deutschlands) kofinanziert. Die Alliierten be-

zeichneten auch dies als „Looting“, also Plündern.
Für das Unrecht zwischen Staaten habe das Wie-
dergutmachungsrecht keine Restitution an den
Verkäufer vorgesehen. Mit Raubkunst und den
Washingtoner Prinzipien hätten solche Fälle
(wenn nicht NS-Verfolgung als Grund für den
Verkauf hinzukam) nichts zu tun. 

Wasmuth nahm auch Stellung zur konkre-
ten Rechtslage im Fall Gurlitt. Er kam zu dem
Schluss, dass alle Werke, sofern nicht unbekannte
Besonderheiten vorlägen, Eigentum von Cornelius
Gurlitt gewesen seien, als sie von der Staatsan-
waltschaft Augsburg beschlagnahmt wurden. Da
Gurlitt keine Unredlichkeit unterstellt werden
könne, seien die Werke – selbst wenn er das Eigen-
tum nicht schon durch Erbschaft von seinem Vater
erworben hätte – spätestens durch Ersitzung sein
Eigentum geworden. Voraussetzung für ein Er-
mittlungsverfahren sei der Anfangsverdacht einer
verfolgbaren Straftat, ein solcher habe laut Was-
muth von Anfang an gefehlt. So sei beispielsweise
2012 eine theoretisch denkbare Strafbarkeit we-
gen Unterschlagung fremder Werke lange verjährt
gewesen. Das führte ihn zu der Schlussfolgerung,
dass das ganze Verfahren, einschließlich der Er-
mittlungen der Taskforce (jedenfalls bis zur Eini-
gung mit dem Betreuer Cornelius Gurlitts) rechts-
widrig gewesen sei. Er sprach von einer „schweren
Verletzung der Menschenwürde“, die Gurlitt wi-
derfahren sei, indem die Staatsanwaltschaft einem
alten Mann, der sich nicht mehr habe wehren kön-
nen, rechtswidrig eine Kunstsammlung wegge-
nommen habe, die nicht nur sein Eigentum, son-
dern auch sein Lebensinhalt gewesen sei. Was-
muth forderte in rechtspolitischer Hinsicht die
Wiedereröffnung der Ausschlussfristen im Wie-
dergutmachungsrecht, die seit Jahrzehnten abge-
laufen sind. Er forderte dies nicht nur im Hinblick
auf Kunstwerke, sondern auch für alle anderen
Vermögenswerte in Staatshand, die aufgrund von
NS-Verfolgung verloren gegangen sind. Die Fol-
gen für die vielen Tausende, seit Jahrzehnten (po-
sitiv wie negativ) abgeschlossenen Restitutionsver-
fahren diskutierte er nicht. 
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UNENTDECKTE PARALLELFÄLLE
Schließlich nahm Rolf Jessewitsch vom Kunstmu-
seum Solingen zur Frage Stellung, ob eine Samm-
lung wie jene von Cornelius Gurlitt ein Einzelfall
sei. Er hielt das für unplausibel. So könnten etwa
die Nachlässe von Kunsthändlern, die in der NS-
Zeit tätig waren, noch einige Überraschungen bie-
ten. Man könne durchaus spekulieren, ob sie in
der NS-Zeit erworbene Kunst behalten hätten,
statt sie weiterzuverkaufen. Auch hätten in der
NS-Zeit eine Reihe von Museumsleitern und NS-
Funktionären ihre privaten Kunstsammlungen
vergrößert. Jessewitsch wies auch auf die gewis-
sermaßen umgekehrte Situation hin: Aus vielen
bekannten jüdischen Sammlungen, die in der NS-
Zeit verlorengingen, etwa aus den Sammlungen
Hess oder Westheim, seien nach dem Krieg nur
wenige Werke wieder aufgetaucht. Der Verbleib
des Großteils dieser Sammlungen sei unbekannt. 

Seit der Regensburger Tagung sind konkretere
Fragen in Richtung der Gurlitt’schen Anklage-
bank formulierbar. Der Staat entfernt moderne
Kunst aus seinen Sammlungen und verkauft sie:
Hat Hildebrand Gurlitt verwerflich gehandelt, als
er solche Kunst gekauft und teils behalten, teils ins
In- und Ausland weiterverkauft hat? Jedenfalls
nicht gegenüber dem Täterstaat, der sich gewis-
sermaßen zum Opfer seiner eigenen Kulturpolitik
gemacht und viele als „entartet“ klassifizierte
Kunstwerke vernichtet hat. Nicht verfolgte Fran-
zosen und Niederländer verkauften Hildebrand
Gurlitt im Krieg Kunst: Hat er verwerflich gehan-
delt, als er die Werke zum vereinbarten Preis er-
warb, weil die Reichsbank ihre Devisenschulden
nicht bezahlte? Jedenfalls nicht gegenüber dem
Erwerber. Schwieriger zu beantworten ist, ob Gur-
litt gegenüber dem besetzten Land verwerflich ge-
handelt hat. Und kann man bei den 586 Werken,
über die man nicht genug weiß, um zu entschei-
den, ob sie als Raubkunst einstufbar sind, sagen,
mit ihnen sei Leid und Unrecht verbunden gewe-
sen? So pauschal jedenfalls nicht, weil nicht genug
Fakten bekannt sind. Nur bei wenigen Werken –
bis zum Tag des Kolloquiums bei vier – kann man
davon ausgehen, dass es sich um Raubkunst han-
delte. Vermutlich kommen noch einige hinzu. Mit

ihnen ist tatsächlich Unrecht und Leid verbunden.
Hier kann man schon vermuten, dass sich Hilde-
brand Gurlitt nicht richtig verhalten hat. Aber
letztlich weiß man auch hier nicht genug, um einen
konkreten Vorwurf zu formulieren. Die Bezeich-
nung „Nazi-Schatz“ jedenfalls ist eine unverhält-
nismäßige Skandalisierung der Entstehung der
Sammlung. 

Dieser Skandalisierung durch sachliche
Fragen und differenzierte Informationen entge-
gengetreten zu sein, war das wichtigste Verdienst
der Zusammenarbeit von Kunsthistorikern und
Juristen auf der Regensburger Tagung. Die Skan-
dalisierung hat nämlich den Familien, die noch
immer einen fairen Ausgleich für das ihnen zuge-
fügte Unrecht anstreben, in mancher Hinsicht ge-
schadet. Sie sind auf die Mitwirkung derjenigen
angewiesen, die Kunst besitzen, die möglicherwei-
se Raubkunst ist. Die Behandlung der Sache Gur-
litt – insbesondere durch die Strafverfolgungsbe-
hörden und einen Großteil der Medien – wirkt
aber auch für die gutwilligsten Familien, die solche
Kunst besitzen, in höchstem Maße abschreckend.
Es ist gut möglich, dass die Skandalisierung des
Besitzes solcher Kunst von der Öffentlichkeit als
Methode zur Durchsetzung von Wiedergutma-
chungsinteressen wahrgenommen wird. Dann lei-
det auch die gesellschaftliche Akzeptanz der Legi-
timität solcher Interessen. Diese Akzeptanz ist
aber letztlich die Grundlage für die Wahrneh-
mung der Interessen nach den Washingtoner Prin-
zipien. 

Die für den 13./14. Juni 2016 – und damit nach
Drucklegung dieses Beitrags – angekündigte Ta-
gung „Kunst, Provenienz und Recht“ an der Uni-
versität Bonn wird juristische Aspekte des Themas
erneut zur Diskussion stellen (Programm: http://
arthist.net/archive/13207).
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